
3. B eiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 30. Mai 1960 

78!A.B. 

zu 104/J 1, n fra g 0 b I:; a n t vv' or tun g 

In Beant"iNortung der Imfrage der Lbgeordneten Dr. K u m m e r 

und Genossen, betreffend Lbstellung von Härten 9 die dem Siedlerverein 

"eabos", Wien XIV., Sambeckgasse 39, durch (las Kleingartengesetz entstanden 

sind, gibt Bundesminister für soziale VerwaltQng Pro k s c h folgendes 

bekannt: 

Der Siedlerverein I1Cabos 1T hat am 15. Septemb'3r 1959 an mich eine 

Eingabe gerichtet, diE! mir auch persönlich zur Ke:rmtnis gelangt ist. Eine" " 

\veitfJre Eingabe des genanntem Vereines vom 1. Jänner 1960 in der gleichen 

Lngelegenhei t ist mir ebenfalls zugekommen. Diese Eingaben wurden vom 

Bundesministerium für soziale Verwaltung am 20. Oktober 1959 9 unter der 

Zl. VI-I09.344-12/19599 bzw. am 1. Februar 1960, unter der Zl.VI-4.846-28/1960, 

beantwortet. 

In den vorg:mannten Eingab on beantragte der Sie dl erverein 

"Gabos" die l~bänderung dos Bundesgese-tzes vom 16. ])ezember 1958 9 BGB1.:Nr .. 6/l959, 

übor die Regelung des Kleingartenwosens (K18 ingartengesetz). ])en Lbänderungs­

wünschen liegen die bei don :ü tG'li F'dr,rn des SiedlervGrE;inds b esteh8 nde n 

b0:sonderen Verhältnisse zugrunde 9 clio si ch aUs nachstehendem Sachverhalt 

ergeben~ 

Marie .Amon war grundbücherlicho Eigcntümerin der EZ. 449 dos Grlli""ld­

buch8s Hiotzing, KG. Unter-Baumgarton. Im Jahr 1940 hat sio dieses Grundstück 

dem damaligen "Landosbund Donauland 9 Südmark und Llponland der Kleingärtnor 

e. V.TI auf die Dauer von 10 Jahren vr:,rpachtet. ])i eser hat das Pacht grundstück 

unterteil t und an eine Reihe von Int eressenten in Unterpacht verg8ben. Im 

Jahre 1941 hat Marie Amon einen Teil des von ihr gen0r~lverpachteten Grund­

stückes an eine Reihe von mit dem Gen8J;alpächter bzw. mit den Unterpächtern 

nicht ident en Pers onen verkauft. ])erVerkauf erfolgto in der Wei so, dass für 

jeden von den einzelnen Käufern erst andenen Grundstücke.t eil ein eigener 

Grundbuchskörper errichtet wurde. We:rm auch die einzelnen Käufer se Ibständige 

Grundstücke gekauft habon, waren sie doch in ihrer Verfugungsgewalt über diese 

inso"vei t oingeschränkt, als die hinsicht lich dieser Grundstücke bestandenen 

Pachtverträge vveiterhin aufrecht bestehen bliC'ben. In der Folge sind durch die 

Verordnung über Kündigungsschutz und andere kleingartenrechtliche Vorschriften 

vom 15. ])ezember 1944 9 ])RGEl. I 8.347, die durch Zeitablauf endenden Pachtver­

träge auf unbestimmte Zeit verlängc.,rt 'i"Vorden, sodass nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung eine Luflösung der Pachtvorträge nur bei Vorliegen dor in dioser 

Verordnung aufgezählten Gründe möglich war. Das mit 10. Jänner 1959 in Kraft 
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getretene Kleingartengesetz~ BGB1.Nr.6/1959, enthält n8uePachtschutzbestimmun-:-

gen. Nach § 20 l.bs.2 dieses Gesotz es gelten di~ bereits bestehenden Pachtver-

trägo hinsichtlich dor l?achtdauer sowie der Pachtbeschränkungen nach wie vor 

weiter" ' 

-". "" 

:Die Bemühungen des Siodlervereinos "Cabl"s", sind nun darauf gerichtet, 

die froie Y~,:-fügungsgowalt über d~e in Rede stehenden Grundstücko zu erlangen. 

Zu diosem Behufe verlangte der Siedlerverein eine NovE:,lliorung dos Kloingar­

tongasotz;:;s9,und zwar dahingohend, dass don Bestimmungen des § 6, welche von 

d:or Kündigung und lJ.ufhebung von Gen0ralpachtvorträgon handol:m~ oi~ weiterer 

l.bsatz beigc'fügt werden sollto, wonach Goneralpachtvarträgo, dia auf bestimmte 

Zeit abgoschlossen worden sind und infolge gosotzlichor Bestimmung()nauf un­

bestimmto Zeit, verlängert wurden, ohnübesonckrc Voraussetzungen untor Einhal-' 

tung der gesetzlichen Kündigungsfrist gekündigt werden können. :Damit wil~ 

dGr Verein erreichen~ dass der G;::,neralpachtvertrag ohne Nachweis des Vorlie­

gens von-JKündigungsgründen gokündigt werdenkönne. Des weitl0ren beantragte 

der Verein eine Abänderung der Bestimmungen des Kleingartengesetzes über den 

Ersatz von llufwendungen (§ 71..bs.4 und § 9), und zwar in dem Sinne ~ dass der 

Wert der zu' ersetzenden llufwendungen den lO-jährigen Pachtschilling nicht 

überstoigen d.ürfe und übGrdies das Recht des Pächters, das Grundstück in den 

in Betracht, komn18nden Fällen (z.B.bei beabsichtigter Bebauung durch den Ver-
, 

pächt8rg § 6 Lbs.2 lit.b) nur Zug um Zug gegen Erhalt der Entschädigung räumen 

zu müsson ,( ~ 7 Lbs,4), wegfallen sollte • 

. Hiezu ist zu b8merken, dass der Verpächter nach dar gegonwärtigen Rechts-
, . 

lag8 c~en Genoralpachtvertrag. aus bestimmten Gründen kündigen kann, die im 

§ 6 l~bse 2 0.08 Gesetzes angtlführt sind. Da dio. Mitglieder des in Redo stehenden 

Veroines nach ihren l.ngaben die freie' Verfügungs gewalt übor die Grundstückü 

deshalb anstreben~ um diese zu bebauen, b ()steht b erei ts nach den derzoitigen 

BGs~im!]ungQn - auch ohne Nt'JVolliorung des Gesetz es - die Möglichkeit der Ein­

bringung einer Kündigung nach § 6 Ab s. 2 li t. b des Kleingartengesetzes • Gegon 
I 

eine Novelliorung des Gesetzes in der Richtung, dass G,~n, 9ralpachtverträge~ 

cLio auf'bostimmtc Zeit abgeschlossen word8n sind und infolge gesetzlicher 

Bestim;r:ul1gen auf unbestimmte ~ei:t v;:;rlängsrt vru.rdcn 9 nach .Lblauf der ursprüng-

1ioh811 \;-(;:;~tl'agsdauer ohne N,aohwf}is dos Vorlicgens von Kündigungsgrnnden ge­

kündigt ,7eX'CLen können, bestehen schwere Bodenken. Durch' eine solche 

Novelli8TUl"-6 -würde nämlich dor Hauptzweck des Gosetzes, dem. Pächter gegen 

ungc.rochtf0:rtigte Kündigungen des Pacht grundes den notwendigen gesetzlichen 

Schu"cz S'1 g.s;;ähren, aufs schwerste beeinträchtigt 'werden., 
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buch die geforderte Beschränkung der Höhe des vom Vürpächt er 

zu leistendon ErsatzGs der .L.ufvJendung'3n ist nicht vertretbar .. JXr Pächtur 

soll nämlich - ,da im B8richt dos Lusschussos für soziale Vorwal tung 

zu § 9 des Klc:;ingerteng8sotzes ausgeführt vmrde - grundsätz.lich damit 

rechnen können, d8ss al18 iIil R8Ilm8D dc,r ü;Jlishon kli.lingärtnerischen 

Nutzung gemachten .t .. ufwendung;.:m bei Becndie;ung des Pachtverhältnisses 

abgelöst werden. Die vom Sied10rvcTain lICabos rT bGanständote Vorschrift, 

'J1JonaCh dGr Pächter nur Zug um Zug ß1Cegon Ersatz der L.ufwendungen räumen muss 

(§ 7 il.bs.4), ist in d .. m b,.:sonderen VurhEütnissen des Kleinga:ttemllJesens be­

gründet. Bei der vom SicdlorvGrein begehrten anderwoi tigen Regelung vmrde 

ddm Pächter die nachträ.gliche Erlangung dos Ersatzb Gtragf:·s - mit allen 
. . 

dami t verbun clenen Schwiurigko it on und Kos ten ..;. aufgolaste t 1i'iorden. Es handelt 

sich somit auch in diesor Hinsicht um \::;ine SchutzbostiL'lmung für den Pächter 9 

von der nicht abgegangon vvordun kann • 
• 

Zusammenfassend is t die eingangs ange führt e L.nfrage somit dahingohend 

zu beanhmrten 9 dass es nicht möglich ist, den Forderungen des Sic'dler,.... 

voroines "Cabos" im VerwaltungsVJege zu entsprochen. nies ·wurdc dem Siscllcr­

verein mit don vorgenanntm Eriec1igungen aus führlich mitgeteilt. YJas die 

Wünscho dos S:oeUervereines nach Novclliorung des Kleingartong(jsetz,;s betrifft, 

so orschoint eine solcho aus don obon dargolegten Gründen ni eh t v-:;rtretbar. 

-.-.-0-.-
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